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Koalition in Aufbruchstimmung:
Das ändert sich 2022 für Sie als
Eigentümer und Vermieter

Neue Besen kehren gut? Der Regie-
rungswechsel mit der neuen Koalition
im Dezember letzten Jahres macht den
Ausblick auf Veränderungen für Ver-
mieter und Immobilieneigentümer in
diesem Jahr spannend. Für sie wird sich
einiges tun – so stehen Änderungen be-
reits fest, manches ist noch offen.

Neuer Mietspiegel kommt ab
2023

Am 1.7.2022 tritt das verabschiedete
Gesetz zur Reform des Mietspiegelrechts
in Kraft. In Deutschland ist der Mietspie-
gel eine der gesetzlich vorgesehenen
Möglichkeiten, um die ortsübliche Ver-
gleichsmiete zu ermitteln (§ 558c BGB).
Anhand fester Kriterien wie Ausstattung

oder Größe können je nach Stadt und
Region Wohnungen und Mieten vergli-
chen werden.

Neu ist, dass alle Städte ab 50.000 Ein-
wohner spätestens ab dem 1.1.2023
einen Mietspiegel aufstellen müssen, an
dem sich Mieter wie auch Vermieter ori-
entieren können. Für einen qualifizier-
ten Mietspiegel läuft die Übergangsfrist
bis zum 1.1.2024. Der wird nach aner-
kannten wissenschaftlichen Grundsätzen
erstellt (§ 558d BGB).

Bislang lief in Städten ohne Mietspiegel
die Mietpreisbremse ins Leere, weil es
keine Anhaltspunkte gab, wann sie
greift. Verbunden ist der neue Mietspie-
gel auch mit einer Auskunftspflicht.
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Freiburg, im Januar 2022

Neues Jahr – neue Regierung:
Neue Herausforderungen für Sie!

Liebe Vermieterin,
lieber Vermieter,

alles Gute noch für 2022
– und vor allem ein
friedvolles Verhältnis
mit Ihren Mietern! Das
ist auch wichtig, denn
ihr Vermieter-Alltag
ist nicht immer einfach.

Jetzt kommen mit der neuen Regierung in
Berlin neue Herausforderungen auf Sie zu –
so z. B. mit der Heizkostenverordnung. Den
Kampf gegen den Klimawandel werden
auch Sie als Immobilieneigentümer führen
müssen – so sieht es der Koalitionsvertrag
vor. Informieren Sie sich genau, welche neuen
Aufgaben und Änderungen Sie als Vermie-
ter 2022 erwarten.

In Deutschland ist Winterzeit und die Tem-
peraturen fallen. Wenn es draußen eisig ist,
sollte es in den Wohnräumen angenehm
warm sein. Die Zahl der Energieversorger,
die in den vergangenen Monaten Insolvenz
anmelden mussten, steigt. Auf was Sie achten
müssen, wenn Ihr Gaslieferant pleite geht,
das zeige ich Ihnen auf Seite 3.

Wie jedes Jahr wollen Sie die Betriebskos-
tenabrechnung für Ihren Mieter frühzeitig
vorbereiten, da stellen Sie fest: „Verdammt,
der Heizmengenzähler war defekt.“ Müssen
Sie jetzt auf das Bezahlen der Energiekosten
verzichten? „Nein“, sagt der BGH! Sie können
den Verbrauch mithilfe von anderen Wohn-
objekten auch schätzen. Wir haben mal für
Sie die wichtigsten Aspekte des Richter-
spruchs auf Seite 3 zusammengestellt.

Wenn Ihr Mieter nach einer Kündigung seine
Wohnung nicht räumen will oder Sie sich
nicht sicher sind, ob Ihre Gründe für den Ei-
genbedarf ausreichen, ist guter Rat teuer. Der
Gang zum Gericht ist es auf jeden Fall. Daher
prüfen Sie alternativ einmal, ob Sie Ihren Mieter
nicht aus dem Mietvertrag „rauskaufen“. Auf
was Sie bei der Mieterabfindung achten soll-
ten, lesen Sie in dieser Januar-Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start
in dieses Jahr 2022 und viel Vergnügen mit
Ihrem VermieterBrief!

Ihr

Markus Arendt
Rechtsanwalt
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Durch Zufall ausgewählte Mieter und
Vermieter müssen der zuständigen Be-
hörde Auskunft über Wohnung und
Mieten geben. Wer keine Angaben
macht, kann mit einem Bußgeld bis zu
5.000 EUR belangt werden.

Darüber hinaus sind weitere Maßnah-
men beschlossen oder geplant, die Miet-
erhöhungen begrenzen sollen:
L In Regionen mit angespanntem Woh-

nungsmarkt wird die Kappungs-
grenze für Mietsteigerungen von 15
auf 11% innerhalb von 3 Jahren ab-
gesenkt.

L Die bereits bis 2025 verlängerte Miet-
preisbremse läuft bis 2029 weiter.

L Von einem bundesweiten Mieten-
deckel oder Mietenstopp nach Berli-
ner Vorbild, der die Mieten für einige
Jahre einfriert, ist bei der neuen Bun-
desregierung dagegen keine Rede.

Beim Hausbau: Keine
KfW-55-Förderung mehr

Die KfW-Effizienzhaus 55-Förderung
läuft am 1.2.2022 aus – aufgrund des
großen Erfolgs wohlgemerkt! Anschlie-
ßend müssen Neubauten mindestens den
Standard KfW-Effizienzhaus 40 erreichen.

Die Bestandssanierung wird stärker ge-
fördert. Gebäude können auch mit dem
KfW-40-Programm saniert werden. Die
Energieeffizienz ist bei solchen Häusern
noch höher, 33.750 EUR können Bau-
herren dabei maximal sparen.

Im Rahmen des Klimaschutz-Sofort-
programms will die neue Regierung ein
Förderprogramm für den Wohnungs-
neubau einführen, das insbesondere die
Treibhausgas-Emissionen pro Quadrat-
meter Wohnfläche fokussiert.

Die monatlichen Heizkosten-
Infos für Ihre Mieter

Seit 1.12.2021 gilt die neue Heizkos-
tenverordnung (HKVO), die Änderun-
gen für Vermieter bereithält:

L Wenn Ihre vermietete Immobilie bereits
mit fernablesbaren Messgeräten für
den Wärmeverbrauch ausgestattet
ist, müssen Sie ab diesem Jahr Ihren
Mietern monatlich eine Verbrauchs-
und Abrechnungsinformation zu-
kommen lassen. Darin müssen einige
zusätzliche Angaben, etwa zu den ent-
haltenen Steuern oder dem Brenn-
stoffmix, enthalten sein. Sie können
die Informationen per E-Mail oder
Brief verschicken oder über ein Online-
Portal zur Verfügung stellen. In diesem
Fall müssen Sie Ihre Mieter informieren,
wenn neue Daten abrufbar sind.

L Falls Sie noch keine Fernablesege-
räte installiert haben, räumt Ihnen
die neue HKVO noch bis Ende 2026
Zeit ein, die Geräte entsprechend
nachzurüsten.

Fifty-fifty mit der CO2-Abgabe

Die EEG-Umlage sinkt, der CO2-Preis
steigt seit 1.1.2022 auf 30 EUR pro Tonne
CO2, was den Liter Heizöl um knapp 1,5
Cent, die Kilowattstunde Erdgas um 0,1
Cent verteuert. Festgelegt ist nun, dass
die CO2-Abgabe auf fossile Heizenergien
zwischen Vermieter und Mieter auf-
geteilt wird. Zum 1.6.2022 kommt dazu
ein Stufenmodell nach Gebäudeener-
gieklassen.

Falls der Zeitplan von der Regierung
nicht eingehalten werden kann, sollen
die CO2-Kosten ab diesem Datum fifty-
fifty zwischen Vermieter und Mieter auf-
geteilt werden.

Grundsteuer neu bewertet

Durch die Reform der Grundsteuer löst
2025 der neue Grundsteuerwert den ver-
alteten Einheitswert ab. Dazu müssen
derzeit bundesweit alle Grundstücke
neu bewertet werden. Stichtag war
der 1.1.2022. Das heißt: Das Finanzamt
legt den Wert des Grundbesitzes fest, den
er am 1.1.2022 hatte. Die künftige
Grundsteuer wird sich dann an diesem
Wert orientieren.

Viele Daten für die Neuberechnung hat Ihr
zuständiges Finanzamt bereits, einige an-
dere müssen noch durch die „Erklärung
zur Feststellung der Grundsteuerwer-
te“ ermittelt werden. Sie müssen dazu
zwischen dem 1.7. und dem 31.10.2022
eine Steuererklärung abgeben, die Sie
dem Finanzamt elektronisch per ELSTER
übermitteln. Bei Eigentumswohnungen
sind die einzelnen Eigentümer zuständig,
nicht der WEG-Verwalter.

Grundstückseigentümer erhalten dann
innerhalb der nächsten Jahre einen Fest-
stellungsbescheid, in dem
L der neue Grundstückswert,
L die Steuermesszahlen sowie
L der Steuermessbetrag stehen.

Ab 2025 folgen die Grundsteuerbe-
scheide der Gemeinden mit der neu er-
mittelten Grundsteuerhöhe.

Zensus 2022:
Die europaweite Erfassung

Für 2021 war ein EU-weiter Zensus ge-
plant, der wegen der Corona-Pandemie
verschoben wurde und nun mit Stichtag
15.5.2022 nachgeholt wird. Dazu ge-
hört auch eine Gebäude- und Woh-
nungszählung. Als Vermieter werden
Sie von den zuständigen Ämtern Post
bekommen, um Fragen zu
L Gebäude,
L Wohnungsgröße,
L Baualter,
L Nettokaltmiete usw. zu beantworten.

Die Auskunftspflicht umfasst u.a. die
einmalige Mitteilung der Vor- und Nach-
namen von bis zu 2 Bewohnern. Das soll
der statistischen Generierung von Haus-
halten dienen, um zu ermitteln, welche
Personen an einer Anschrift in welchen
konkreten Wohnverhältnissen leben.

Umstieg auf schwedische
Teilwarmmiete?

Über die beschlossene Aufteilung der
CO2-Kosten zwischen Vermieter und Mie-
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ter hinaus verfolgt die Ampel-Koalition
weitergehende Pläne zum Thema Heiz-
kosten, auch wenn die noch nicht mit
einem Datum versehen sind. Geprüft wird
das Modell einer Teilwarmmiete wie es
z.B. schon in Schweden üblich ist.

Nach diesem Modell bieten Vermieter
ihre Immobilie zum Mietpreis inklusive
Heizkosten an, aber nur für eine durch-
schnittliche Beheizung von 20 bis 22
Grad. Mieter, die mehr heizen, zahlen die
Differenz. Die Umlage von Kosten für

energetische Maßnahmen wie Däm-
mung oder Heizungsaustausch soll in
das System miteinbezogen werden.

Über die weiteren Planungen der Regie-
rung halten wir Sie informiert.

Der Energielieferant ist pleite:
Heizung und Warmwasser laufen dennoch weiter!

Die hohen Energiepreise bringen man-
chen Versorger in finanzielle Schwierig-
keiten. Stellt ein Energieunternehmen
wegen Insolvenz seine Belieferung
ein, müssen Sie sich als Kunde dennoch
keine Sorgen machen: Strom und Gas
fließen auch weiterhin an Sie.

Im Notfall: Örtlicher Grundver-
sorger springt ein

Ob die Belieferung mit Strom und Gas
durch Ihren insolventen Anbieter weiter-
geht, entscheidet der Insolvenzver-
walter. Aber, selbst wenn die gestoppt
wird, sitzen Sie als Kunde nicht im Dun-
keln oder in der Kälte: Die Versorgung mit
Strom oder Gas übernehmen dann i.d.R.
die örtlichen Grundversorger. Dieses
System nennt sich „Ersatzversorgung“.
Betroffene Energiekunden können sich
dann in aller Ruhe einen neuen Anbieter
suchen.

Regelmäßige Zahlungen
anpassen!

Achten Sie unbedingt darauf:

L Wenn Sie in der Ersatzversorgung lan-
den, sollten Sie eine Einzugsermäch-
tigung gegenüber dem bisherigen An-
bieter schriftlich widerrufen oder den
Dauerauftrag bei der Bank kündigen.

L Ratsam ist auch, den Zählerstand ab-
zulesen und dem Netzbetreiber und
Grundversorger mitzuteilen.

Liefert der bisherige Versorger weiterhin,
müssen die Abschläge weitergezahlt
werden. Spätestens nach Eröffnung
des Insolvenzverfahrens darf das Geld
aber nicht mehr an den Anbieter direkt
fließen. Gezahlt werden muss es dann auf
ein vom Insolvenzverwalter angegebenes
Konto.

Nix ist mit Sonderkündigung
des Liefervertrags

Ein Insolvenzantrag hebt einen beste-
henden Liefervertrag mit dem Energie-
versorgungsunternehmen nicht auto-
matisch auf. Der besteht weiterhin, es
gilt die vertraglich vereinbarte Kündi-
gungsfrist. Die Insolvenz als solche gibt
Ihnen als Kunde auch kein Sonderkündi-

gungsrecht. Nur wenn der Anbieter dau-
erhaft keine Energie mehr liefern kann, ist
eine fristlose Kündigung des Vertrags
möglich.

Guthaben anmelden

Wenn Ihnen noch ein Guthaben aus einer
Rechnung zusteht, muss Ihre Forderung
im Insolvenzverfahren gesondert ange-
meldet werden. Die wird dann in eine
sog. Insolvenztabelle eingetragen. Der
Insolvenzverwalter prüft, ob die Forde-
rung berechtigt ist. Erst nach Abschluss
des Insolvenzverfahrens können Sie mit
einer Auszahlung rechnen.

Mein Tipp

Gleich handeln

Wenn Sie von der Insolvenz Ihres
Energielieferanten erfahren, widerru-
fen Sie sofort Dauerauftrag oder Ein-
zugsermächtigung entsprechend und
suchen Sie sich ein neues Versor-
gungsunternehmen.

Die Geschichte vom kaputten Wärmemengenzähler:
Schätzung nach Daten aus anderem Gebäude erlaubt?

Ist der Wärmemengenzähler in einer
Wohnung defekt, kann der Vermieter
die Heizkosten auch anhand von Räu-
men ermitteln, die in anderen Gebäuden

liegen. Aber nach welchen Kriterien
sind die Räume auszuwählen? Dürfen
die auch tatsächlich in einem anderen
Gebäude liegen? Mit diesen Fragen hat

sich jetzt der Bundesgerichtshof in
Karlsruhe beschäftigt und ein Urteil ge-
fällt, das Sie als Vermieter kennen soll-
ten.
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Der defekte Wärmemengen-
zähler in Mainz

In einer Mainzer Dachgeschoss-Woh-
nung war beim Einzug der Mieterin der
Wärmemengenzähler kaputt. Nachdem
sie die Heizkostenabrechnung für 3 Jahre
bemängelt hatte, stellte der Vermieter
den Fehler fest und ersetzte den kaput-
ten Zähler. Leider erfasste auch der die
verbrauchte Wärme nicht korrekt und
musste ebenfalls ausgetauscht werden.

In seinen korrigierten Betriebskosten-
abrechnungen schätzte der Vermieter
die verbrauchte Wärmemenge anhand
von vergleichbaren Wohnungen in
demselben Gebäude, aber auch in ande-
ren Häusern. Insgesamt sollte die Miete-
rin Betriebskosten für 4 Jahre in Höhe von
knapp 1.000 EUR nachzahlen.

Sowohl das Amtsgericht als auch das
Landgericht Mainz wiesen Vermieters
Zahlungsklagen ab. Der wandte sich
aber erfolgreich an den BGH.

Der Heizkostenvergleich mit
Wohnungen in anderen
Gebäuden

Danach kann die Nachzahlung der Heiz-
kosten nicht mit dem Argument, der Ver-
mieter hat auch den Wärme- und

Warmwasserverbrauch in Wohnun-
gen anderer Gebäude herangezogen,
abgelehnt werden. Da die Verbrauchs-
menge nicht korrekt erfasst werden
konnte, hat der Hauseigentümer den
Mieter-Verbrauch zurecht auf Grundlage
von § 9a Abs. 1 Satz 1 HeizkostenV ge-
schätzt.

Fundstelle:

BGH, Urteil v. 27.10.2021, VIII ZR 264/19

Ziel der Vorschrift nach der Heizkosten-
verordnung ist, den Verbrauch anhand
von Ersatzkriterien zu schätzen, um die
Interessen beider Parteien zum Aus-
gleich zu bringen. Für diese Schätzung
sind die

L Bausubstanz,

L Nutzungsintensität (Anzahl der Nut-
zer/Dauer der Nutzung),

L Größe der Räume etc.

maßgeblich, nicht aber, in welchem Ge-
bäude sich die zu beheizenden Räume
befinden.

Kostenrisiko für die Mieterin?

Das ließen die Karlsruher Richter nicht
gelten: Die Mieterin kann die Werte von

Wohnungen in fremden Gebäuden nicht
nachprüfen. Dem ist eben nicht so. Bei
Zweifeln trägt der Hauseigentümer die
Darlegungs- und Beweislast fürs rich-
tige Erfassen der Betriebskosten. Der Mie-
terin steht es frei, die Schätzwerte ein-
fach zu bestreiten, dann liegt es am
Vermieter, die Vergleichbarkeit zu bewei-
sen. Das kann im streitigen Verfahren mit-
hilfe eines Sachverständigengutach-
tens für den Vermieter geführt werden.

Die Vorinstanz hatte die Vergleichbar-
keit nicht näher geprüft, weswegen der
Fall zur gründlichen Prüfung ans Land-
gericht nach Mainz zurückging.

Mein Tipp

Mit Wohnungen in anderen
Gebäuden vergleichen

Wenn Sie feststellen, dass der Heiz-
kostenverteiler oder Wärmezähler in
Ihrer Mieterwohnung defekt ist und
Sie bei der Betriebskostenabrechnung
den Verbrauch schätzen müssen, soll-
ten Sie Vergleichswohnungen bzw.
Räume heranziehen, die in Bezug auf
Größe, Alter und Bausubstanz Ihrer
Wohnung entsprechen. Diese Räume
können auch in anderen Gebäuden
liegen.

Eigener Bedarf nach Zwangsversteigerung:
Mieter muss trotz Kündigungsausschluss raus!

Das kommt in der Praxis immer wieder vor:
Der Vermieter lässt sich darauf ein, im Miet-
vertrag eine Eigenbedarfskündigung
ausdrücklich auszuschließen. Wenn die
Wohnung später zwangsversteigert wird,
kollidiert die Vereinbarung aber mit dem
Zwangsversteigerungsrecht: Das ge-
währt nämlich dem Ersteigerer einer ver-
mieteten Wohnung ein Sonderkündi-
gungsrecht wegen eigenem Bedarf.

So stand's geschrieben

In München wurde eine vermietete
Wohnung zwangsversteigert. Die Mieter
fühlten sich sicher, stand doch in ihrem
Mietvertrag die Klausel: „Eine Eigenbe-
darfskündigung durch den Vermieter ist
ausgeschlossen“. Doch es kam anders. Die
neuen Eigentümer wollten die Wohnung
für ihren volljährigen Sohn nutzen und mel-

deten Eigenbedarf an. Das wiederum
wollten die Alt-Mieter nicht akzeptieren,
schließlich hatten sie eine Abrede „schwarz
auf weiß“ in ihrem Mietvertrag stehen, die
eine solche Kündigung ausschließen sollte.

Hoch hinaus: Streit bis zum BGH

Dennoch erreichte der Rechtsstreit den
Bundesgerichtshof. Die Karlsruher Richter
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stellten sich auf die Seite der neuen Eigen-
tümer: Wenn der Mieter im Zwangsver-
steigerungsverfahren keine Ansprüche
angemeldet hat, gilt das Sonderkündi-
gungsrecht des neuen Eigentümers auch
dann, wenn im Mietvertrag eine Eigen-
bedarfskündigung ausgeschlossen
wurde.

Fundstelle:

BGH, Urteil v. 15.9.2021, VIII ZR 76/20

Damit steht fest: Das Sonderkündi-
gungsrecht gehört zu den gesetzlichen
Versteigerungsbedingungen und wird

durch eine im Mietvertrag vereinbarte
Ausschlussklausel einer Eigenbedarfs-
kündigung nicht ausgeschlossen.

Anders wäre es gewesen, wenn die Mie-
ter im Zwangsversteigerungsverfahren
ihren mietvertraglichen Anspruch ange-
meldet hätten und der Zuschlag unter
Ausschluss des Sonderkündigungsrechts
erteilt worden wäre.

Das aber hatten sie versäumt, sodass der
Käufer den Zuschlag ohne einen Kündi-
gungsausschluss erhalten hatte. Damit
war es ihnen im Nachhinein rechtlich

nicht mehr möglich, gegen die Eigenbe-
darfskündigung des Wohnungsersteige-
rers vorzugehen.

Mein Tipp

Erst checken, dann
ersteigern

Wenn Sie eine vermietete Immobilie
ersteigern wollen, dann prüfen Sie
trotz des positiven BGH-Urteils zuvor,
ob ein besonderer Kündigungsaus-
schluss im Mietvertrag festgelegt ist.

Sie wollen Ihren Mieter rauskaufen?:
So geht das mit einem Mietaufhebungsvertrag

Im Mietvertrag ist eine Eigenbedarfskün-
digung ausgeschlossen oder Sie haben
Zweifel daran, dass Ihre Gründe tatsäch-
lich zu einer wirksamen Eigenbedarfs-
kündigung führen? Dann ist es möglich,
Ihren Mieter mit einem finanziellen An-
reiz zu einem Mietaufhebungsvertrag
zu bewegen.

Der ist in keiner Weise dazu verpflichtet,
Ihrem Wunsch auf Abschluss des Miet-
aufhebungsvertrags nachzukommen. Je-
doch können Sie verhandeln und ihm
ein attraktives Angebot in Form einer
Abfindung machen.

Wie hoch sollte die sein?

Um Ihren Mieter um einen Mietaufhe-
bungsvertrag zu bitten, können Sie ihm
direkt ein Angebot machen oder ihn fra-
gen, ob er Interesse daran hat, Verhand-
lungen mit Ihnen darüber zu führen.

Die Höhe der Abfindung ist nicht vor-
geschrieben, sodass Sie selbst festlegen
können, um welche Summe es sich han-
delt. Beachten Sie auch, dass Sie dem
Mieter einen großen Vorteil bieten müs-
sen, um ihn tatsächlich dazu zu bewegen,

einen Mietaufhebungsvertrag zu unter-
schreiben.

Daher sind die folgenden Faktoren
wichtig, um die Höhe der Abfindung zu
bestimmen:
L Abdecken der Umzugskosten,
L Kosten fürs Inserieren eines Mietge-

suchs,
L Kosten für die Maklercourtage,
L Zeitaufwand für Wohnungsbesichti-

gungen,
L Kosten für die Renovierung der neuen

Wohnung,
L Übernahme der Mietdifferenz,
L zeitliche Nähe des Räumungstermins:

eine zeitnahe Kündigung spricht für
eine höhere Abfindung,

L der Mieter verliert seine gewohnte Le-
bensumgebung, was eine Kompensa-
tion rechtfertigt,

L Erlassen von Schönheitsreparaturen in
der geräumten Mietwohnung.

Bedenken Sie, dass der Mieter Ihr Ange-
bot ohne Angabe von Gründen ableh-
nen kann. Auch wenn Kosten in Höhe
von mehreren Tausend EUR zunächst
sehr hoch erscheinen mögen, reichen
die für den Mieter in vielen Fällen gerade

einmal aus, seine eigenen Umzugskosten
sowie eine Wartezeit bis zum nächsten
Mietvertragsabschluss zu überbrücken.
Daher ist es sinnvoll, ihm eine angemes-
sene Summe zur Kostendeckung und
zusätzlich einen finanziellen oder sach-
lichen Anreiz wie etwa den Erlass von
Schönheitsreparaturen anzubieten.

Wenn der Mieter die Abfindung
nicht akzeptiert

Ihr Mieter hat das Recht, Ihr Angebot für
eine Abfindung nicht zu akzeptieren oder
vor Abschluss des Mietaufhebungsver-
trags einen Rückzieher zu machen. Ei-
nige Mieter nehmen den ersten Vor-
schlag für eine Abfindung an, andere
verhandeln intensiv um die Höhe der Ab-
findungssumme. Sollten Sie zu keiner Ei-
nigung kommen, haben Sie als Vermieter
nur die Möglichkeit zur Kündigung, wie
das im Mietvertrag vereinbart ist.

Mieterabfindung als anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten
in der Steuererklärung

Abfindungen, die Sie Ihrem Mieter fürs
vorzeitige Räumen der Wohnung und
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zum Zweck der Durchführung von Reno-
vierungsmaßnahmen zahlen, führen
steuerlich zu anschaffungsnahem Her-
stellungsaufwand. Das hat das Finanz-
gericht Münster so entschieden. Es ge-
nügt, dass die Abfindungen unmittelbar
durch die bauliche Maßnahme ver-
anlasst sind.

Fundstelle:

FG Münster, Urteil v. 12.11.2021, 4 K 1941/20 F

In dem Münsteraner „Tatort“ hat eine
Gesellschaft 2016 eine denkmal-
geschützte Immobilie mit 4 Wohnungen
für 1,2 Millionen EUR erworben. In den

folgenden 2 Jahren hat sie die Immobilie
für 615.000 EUR renovieren lassen. Um
die früheren Mieter zum vorzeitigen Aus-
zug zu bewegen und die Renovierungs-
arbeiten dadurch einfacher zu gestalten,
zahlte die Gesellschaft Mietabfindungen
von insgesamt 35.000 EUR. Diesen Be-
trag machten sie als sofort abzugs-
fähige Werbungskosten geltend. Das
Finanzamt behandelte die Abfindungen
allerdings als anschaffungsnahe Her-
stellungskosten.

Das Finanzgericht folgte dem Finanzamt
und beurteilte die Mieterabfindungen
tatsächlich als anschaffungsnahe Herstel-

lungskosten. Es hat allerdings die Revi-
sion zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Mein Tipp

Das Gespräch suchen

Wenn Sie das Mietverhältnis mit Ih-
rem Mieter beenden wollen, sollten
Sie vor Ausspruch einer Kündigung
immer mit ihm das Gespräch suchen,
ob eine einvernehmliche Mietaufhe-
bung möglich ist. Die entsprechende
Abfindung sollten Sie angemessen
berechnen.

Treppenhaus nach Mieterauszug beschädigt:
Nur die WEG kann Schadensersatz fordern

Der Mieter ist ausgezogen, der Vermieter
verrechnet die aufgetretenen Schäden mit
der Mietkaution. Das ist nicht immer rech-
tens. In Wohnungseigentumsgemein-
schaften etwa spielt es für Schadensersatz-
ansprüche eine Rolle, ob die Beschädigung
durch den Mieter im Gemeinschafts-
eigentum oder im Sondereigentum liegt.
Wer kann dann den Schadensersatz verlan-
gen — der Eigentümer oder die Gemein-
schaft? Die Antwort des Amtsgerichts Mün-
chen: Es kommt darauf an, wo der
Schaden entstanden ist. Wird das Ge-
meinschaftseigentum beschädigt, kann nur
die Wohnungseigentümergemeinschaft
(WEG) entsprechende Forderungen stellen.
Der Wohnungseigentümer darf die Miet-
kaution dann nicht einfach zurückbehalten.

Fundstelle:

AG München, Urteil v. 26.3.2021,

414 C 22283/20

Mietkaution nicht ausgezahlt

Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens
hatten beim Auszug einer Mieterin das
Treppenhaus beschädigt. Der Verwal-
ter der WEG hatte den Eigentümer der
Wohnung aufgefordert, die Schäden zu
beseitigen. Daher hatte der die Mietkau-
tion seiner Ex-Mieterin einbehalten. Die
klagte den Geldbetrag ein.

Nur die WEG!

Dem beklagten Wohnungseigentümer
und Vermieter steht kein Zurückbehal-
tungsrecht an der Mietkaution zu, be-
fanden die Richter. Der Rückzahlungs-
anspruch der klägerischen Mieterin ist
nicht erloschen. Eine Beschädigung des
Treppenhauses durch sie oder von ihr be-
auftragte Personen führt zwar zu einem
Schadensersatzanspruch. Den kann je-

doch nur die WEG geltend machen. Denn
beschädigt wurde das Treppenhaus, das
im Gemeinschaftseigentum steht.

Mein Tipp

Nicht vorschnell die Kaution
verrechnen

Sofern bei einem Auszug durch den
Mieter Gemeinschaftseigentum der
WEG beschädigt wird, haften Sie den
Miteigentümern gegenüber auf In-
standsetzung oder Schadensersatz.
Allerdings können Sie nicht mit der
Mietkaution Ihres Mieters aufrech-
nen. Sofern Sie die Schäden der WEG
gegenüber ersetzen, können Sie Ih-
rerseits mit der noch vorhandenen
Mietkaution aufrechnen – aber erst
nach Schadensbeseitigung!

Wieder geht's einmal um Schönheitsreparaturen:
Diese Urteile müssen Sie kennen

Sie können die Renovierung auf Ihre
Mieter abwälzen. Auch wenn der BGH

viele Vertragsklauseln zwischenzeitlich
gekippt hat, können Sie dennoch Schön-

heitsreparaturen im Mietvertrag wirk-
sam vereinbaren. Wie einzelne Klauseln
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zu verstehen sind, beschäftigt weiterhin
die Gerichte.

„Streichen der Innentüren“ meint
nicht „Ölen“

In einer Schönheitsreparaturenklausel ist
geregelt, dass der Mieter die Innentüren
„streichen“ soll – gemeint ist jedoch nicht
„ölen“!

Die Mieter einer Altbauwohnung in Ber-
lin sollten nach Mietvertragsende die ab-
geschliffenen Zimmertüren ölen. Nach
der Schönheitsreparaturenklausel im
Mietvertrag war das „Streichen der Innen-
türen“ geschuldet. Die Mieter hielten in-
dessen nur ein Streichen der Türen in
weißer Farbe für erforderlich. Da die Ver-
mieterin das anders sah, klagte sie beim
Amtsgericht Berlin. Das wies die Klage ab.

Kein Abbeizen und Ölen der
Zimmertüren

Das Berufungsgericht bestätigte die Ent-
scheidung des Amtsrichters: Die Vermiete-
rin kann nicht verlangen, dass die Zimmer-
türen geölt werden. Eine solche
Verpflichtung stimmt nicht mit dem Wort-
laut der Renovierungsklausel überein.

Fundstelle:

LG Berlin, Urteil v. 6.7.2021, 65 S 292/20

Das Ölen der Türen sieht die Klausel gerade
nicht vor. Es ist üblich, so die 65. Zivilkam-
mer am Landgericht, dass Zimmertüren ei-
nes Altbaus einen weißen Farbanstrich
haben. Will der Vermieter vom Üblichen
abweichen, muss er das seinem Mieter
zumindest mitteilen. Ohne einen solchen
Hinweis muss kein Mieter erwarten, Zim-
mertüren abbeizen und ölen zu müssen.

Renovierung in Malerqualität?

Wer laut Mietvertrag Schönheitsreparatu-
ren in der Wohnung durchführen muss, ist
nicht verpflichtet, schon bei geringen
Abnutzungserscheinungen tätig zu
werden. Vielmehr genügt es, wenn die

Räume insgesamt den Eindruck einer
renovierten Wohnung hinterlassen.

Fundstelle:

LG Berlin, Urteil v. 27.7.2021, 65 S 264/20

Dazu müssen die Arbeiten auch nicht in
Fachhandwerkerqualität ausgeführt
werden.

Unzufrieden mit Malerleistung
der Ex-Mieterin

Eine Vermieterin hatte einen Maler mit
der Renovierung der Mietwohnung be-
auftragt, weil sie mit den Schönheits-
reparaturen der ausgezogenen Mieterin
nicht zufrieden war. Konkret störte sie
sich an dem schattigen, nicht decken-
den Anstrich von Wänden und Decken
in beiden Zimmern, Flur, Bad und der
Küche sowie an 2 Türen. Der von der
Mieterin vorgenommene Anstrich hat zu
einer „Verschlimmbesserung“ des zuvor
bestehenden fachgerechten Anstrichs
geführt, meinte die Vermieterin und ver-
langte von ihrer Mieterin Schadensersatz.

Keine Fachhandwerkerqualität
erwartbar

Doch ohne Erfolg! Die Mieterin hat vor
Rückgabe der Wohnung einen Dekorati-
onszustand herbeigeführt, der den Anfor-
derungen des Mietvertrags entspricht.
Eine fachgerechte Ausführung der ge-
schuldeten Arbeiten ist nicht gleichzusetzen
mit einer Ausführung in Fachhandwerk-
erqualität. Dazu kommt, dass die Pflicht
zur Durchführung von Schönheitsreparatu-
ren erst dann greift, wenn der Zustand der
Mietsache sich nicht mehr zum vertrags-
gemäßen Gebrauch eignet. Das ist bei
geringfügigen Gebrauchsspuren noch
nicht der Fall, urteilten die Richter.

Bemalen einer Wand mit
Dreiecken und aufgeklebter
Sternenhimmel

Eine Wohnung wird dann in einem reno-
vierten Zustand übergeben, wenn sie

allenfalls Gebrauchsspuren aufweist,
die Bagatellcharakter haben. Das ist
nicht mehr der Fall, wenn eine Wand mit
Dreiecken bemalt, eine lila-grüne Bor-
düre vorhanden und an einer Decke ein
Sternenhimmel aufgeklebt ist.

Darum geht's

Nach Mietende im Jahr 2019 verlangte
die Vermieterin in Krefeld das Durchfüh-
ren von Schönheitsreparaturen in der ver-
lassenen Mietwohnung. Die Mieter wei-
gerten sich aber, dem nachzukommen,
da die Räume zu Beginn unrenoviert
übergeben waren. So befand sich zum
Zeitpunkt des Einzugs im Kinderzimmer
eine lila-grüne Bordüre und an einer
Decke ein aufgeklebter Sternenhimmel.
Zudem war eine Wand im Wintergarten
mit Dreiecken und der Farbe Orange
bemalt.

Die Mieter erhoben Klage auf Auszah-
lung der Mietkaution. Dem gab das
Amtsgericht Krefeld statt. Den Mietern
steht der Anspruch darauf zu. Sie sind
nicht zur Vornahme von Schönheitsrepa-
raturen verpflichtet, da ihnen die Woh-
nung unrenoviert übergeben worden
war. Der Dekorationszustand der
Wohnung bei Einzug spricht gegen das
Vorliegen einer renovierten Wohnung.

Fundstelle:

LG Krefeld, Urteil v. 25.8.2021, 2 S 26/20

Gegen diese Entscheidung richtet sich die
Berufung der Vermieterin. Das Land-
gericht bejaht ebenfalls den unrenovier-
ten Zustand und bestätigt den amtsrich-
terlichen Urteilsspruch: Eine Wohnung
wird dann in einem renovierten Zustand
übergeben, wenn sie allenfalls Ge-
brauchsspuren mit Bagatellcharakter
aufweist. Das ist angesichts der vorhan-
denen Dekorationen beim Einzug nicht
der Fall. Die individuelle Farbgestaltung
von Decken und Wänden stellt bei Über-
nahme einer Wohnung ein gewichtiges
Indiz für eine nicht renovierte Wohnung
dar.
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Mein Tipp

Notieren und Fotografieren

Dokumentieren Sie den Zustand der
Wohnung bei Mietbeginn genau – am

besten mit einem Übergabeprotokoll
und entsprechenden Fotos.

Nur so können Sie bei Vertragsende
nachweisen, dass der Mieter die
Wohnung stark abgenutzt hat und

zum Durchführen von Schönheits-
reparaturen verpflichtet ist.

Wenn Ihr Mieter alles abstreitet und
nicht zahlen will, können Sie Ihre An-
sprüche durch die Beweismittel sichern!

Alle Jahre wieder steht die Steuererklärung vor der Tür:
Denken Sie an die Handwerkerleistungen!

Im Kalenderjahr erbrachte Handwer-
kerleistungen können Ihre Steuerlast
mindern – allerdings nur, wenn die Ar-
beiten beim Auftraggeber zu Hause
durchgeführt wurden.

Beteiligen Sie das Finanzamt an Ihren Aus-
gaben: Grundsätzlich werden 20% der
Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten
von Handwerksleistungen von bis zu
6.000 EUR jährlich anerkannt. Das gilt
für Reparaturen an der Immobilie selbst
oder an Haushaltsgegenständen, aber
auch für Renovierungsarbeiten.

Im Haushalt, nicht in der
Werkstatt

Begünstigt sind dabei allerdings nur
Arbeiten, die im Haushalt des Steuer-
pflichtigen ausgeführt wurden. Insbeson-
dere bei Reparaturen von Haushaltsge-

genständen oder einzelnen Teilen wie
Fenster oder Türen kommt es vor, dass
einige Arbeiten nur in der Werkstatt
erledigt werden konnten.

Rechnung aufschlüsseln

Dabei gilt: Auch solche Handwer-
kerrechnungen sind in der Einkommen-
steuererklärung grundsätzlich begüns-
tigt. Das hat der BFH wieder bestätigt.

Fundstelle:

BFH, Urteil v. 13.5.2020, VI R 4/8

Das gilt jedoch nur für den Teil der Ar-
beitsleistung, der im privaten Haushalt
oder auf dem Grundstück des Steuer-
pflichtigen erbracht wurde. Zuvor in
seiner Werkstatt erbrachte Arbeitsleis-
tungen des Handwerkers können daher
nicht betragsmäßig angesetzt werden.

Wichtige Ausnahme

Nicht als Handwerkerleistung in der Ein-
kommensteuererklärung anzusetzen ist,
wenn die Reparatur auf einem Schadens-
ereignis beruht und der Schaden von
einer Versicherung ausgeglichen wurde.

Mein Tipp

Darum prüfe genau

Schauen Sie zur Vorbereitung Ihrer
Steuererklärung noch einmal sämtli-
che Handwerkerrechnungen durch,
die Sie im laufenden Kalenderjahr er-
halten haben. Sollte eine Differenzie-
rung der Löhne nach Vor-Ort-Lohn
und Werkstattlohn nicht enthalten
sein, sollte der Handwerker die Rech-
nung noch einmal konkretisieren.
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